
 
 

 

5 StR 556/09 

 
BUNDESGERICHTSHOF 

 
IM NAMEN DES VOLKES 

 
URTEIL 

 
vom 23. März 2010 
in der Strafsache 

gegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

wegen gefährlicher Körperverletzung u. a. 
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Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 

23. März 2010, an der teilgenommen haben: 

 

Richter Dr. Brause als Vorsitzender, 

 

Richter Dr. Raum, 

Richter Schaal, 

Richterin Dr. Schneider, 

Richter Bellay 

 

   als beisitzende Richter, 

 

Bundesanwalt  

 

   als Vertreter der Bundesanwaltschaft, 

 

Rechtsanwalt  

 

   als Verteidiger, 

 

Justizangestellte  

 

   als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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für Recht erkannt: 

 

 

1. Die Revision der Angeklagten gegen das Urteil des Land-

gerichts Dresden vom 15. September 2009 wird verwor-

fen. 

 

2. Von der Auferlegung von Kosten und Auslagen wird ab-

gesehen. 

 

 

– Von Rechts wegen – 

 

 

G r ü n d e 
 

1 Das Landgericht hat die Angeklagte wegen gefährlicher Körperverlet-

zung in Tateinheit mit Nötigung und Aussetzung zu einer Jugendstrafe von 

vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Der mit der Sachrüge geführten Re-

vision der Angeklagten bleibt aus den Gründen der Antragsschrift des Gene-

ralbundesanwalts der Erfolg versagt. Näherer Betrachtung bedarf nur der 

Ausspruch über die Höhe der verhängten Jugendstrafe.  

 

1. Nach den Feststellungen des Landgerichts liefen die zur Tatzeit 

14 Jahre alte, stark alkoholisierte Angeklagte und die Geschädigte zusam-

men mit mehreren Freunden an einem kalten Abend des Januar 2009 eine 

Bundesstraße entlang. In der Nähe einer Bushaltestelle führte die Angeklag-

te die Gruppe auf einen kleinen Feldweg, der an ein großes brach liegendes 

Feld grenzte.  

2 

 

Die Angeklagte begann die Geschädigte, ihre ehemals beste Freundin 

       J.      , von den anderen wegzudrängen und machte ihr Vorwürfe, sie 

3 
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habe Lügengeschichten, vor allem, was ihr Verhältnis zu Jungen angeht, ver-

breitet.             J.       bestritt dies. Im weiteren Verlauf schubste die Ange-

klagte die Geschädigte, brachte sie zu Fall, schlug und trat nach ihr und warf 

ihr schließlich Schnee ins Gesicht.          J.       wehrte sich zunächst nicht 

und hielt alles für einen groben Spaß. Als die Geschädigte aufstand, brachte 

die Angeklagte sie erneut zu Fall und setzte sich rittlings auf sie. 

 

Während die Angeklagte massiv auf              J.       einschlug, verlie-

ßen zwei Personen die Gruppe; lediglich die bereits rechtskräftig verurteilten 

L.        und K.        blieben etwa 10 Meter entfernt stehen und unterhielten 

sich. Obwohl die Geschädigte vor Schmerzen schrie und die beiden Jungen 

um Hilfe bat, schritten sie nicht ein. Vielmehr ging K.        mehrmals zur An-

geklagten, um ihr während des fortdauernden Schlagens und Tretens eine 

Flasche Bier zum Trinken zu bringen. Die Angeklagte schüttete einen Teil 

des Bieres der Geschädigten ins Gesicht und schlug ihr dann mit der leeren 

Flasche mehrfach auf Kopf und Körper. Nachdem es        J.      gelungen 

war, kurzzeitig aufzustehen und in Richtung der beiden Jungen zu laufen, um 

noch einmal um Hilfe zu bitten, riss die Angeklagte sie an den Haaren zu-

rück, warf sie erneut zu Boden und misshandelte sie weiter. 

4 

 

Nach etwa einer halben Stunde zwang die Angeklagte die Geschädig-

te sich nackt auszuziehen, um sie in Gegenwart der Jungen weiter zu demü-

tigen. Jedes einzelne Kleidungsstück, das              J.       ihr gab, warf sie 

weit von sich auf das Feld. Anschließend trat und schlug, wiederum mit einer 

Bierflasche, die Angeklagte erneut auf die – bei einer Lufttemperatur von mi-

nus zwei Grad Celsius und starkem Wind – nackt auf dem Boden liegende 

Geschädigte ein. Auf erneute Hilferufe reagierte die Angeklagte mit den Wor-

ten: „Hier wird Dir keiner helfen“ (UA S. 16). Als L.        gehen wollte, um 

noch etwas zum Trinken zu kaufen, sagte die Angeklagte, dass sie das hier 

in Ruhe zu Ende bringen wolle und noch fünf Minuten brauche. 

5 
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Gegen 21.40 Uhr forderte sie L.           auf, mit seinem Handy einen 

früheren Freund anzurufen, und erkundigte sich sodann bei diesem, ob  

        J.       sie bei ihm schlecht gemacht habe, was dieser Freund jedoch 

verneinte. Während des folgenden zwanzig Minuten dauernden Telefonats 

wurde das Telefon mehrfach hin- und hergereicht, und L.         berichtete 

dem Angerufenen über die weitere Entwicklung des Geschehens; er sagte 

unter anderem, dass er eigentlich noch Durst habe, aber die Angeklagte 

nicht mitkommen wolle und sie deshalb noch dableiben müssten. Die Ange-

klagte schrie dabei: „Du hast meine Beziehungen alle kaputt gemacht. Dafür 

musst Du jetzt büßen“ (UA S. 17). 

6 

 

Als die Angeklagte genug hatte und dem Drängen der beiden Jungen 

nachgab, den Ort zu verlassen, rechneten alle drei mit der nahe liegenden 

Möglichkeit, dass               J.       nicht mehr in der Lage sein würde, selb-

ständig Hilfe zu holen. Dennoch entschieden sie sich, die Geschädigte allei-

ne auf dem Feld zurückzulassen und gemeinsam zur Bushaltestelle zu ge-

hen. Kurz vor Erreichen der Haltestelle kehrte die Gruppe auf Veranlassung 

der Angeklagten um, weil sie noch einmal nach der Geschädigten sehen 

wollten. Die Angeklagte setzte um 22.38 Uhr einen Notruf ab und kauerte 

sich hinter         J.      , um sie wieder aufzuwärmen. 

7 

 

Als die Geschädigte gegen 22.50 Uhr aufgefunden wurde, war sie 

nicht mehr ansprechbar. An ihrem Körper gab es keine Stelle, die nicht ver-

letzt war. Im Krankenhaus wurde um 0.20 Uhr eine Körperkerntemperatur 

von 23,8 Grad Celsius gemessen. Die Überlebenschance der Geschädigten 

betrug weniger als zehn Prozent. Sie wurde noch drei Wochen im Kranken-

haus behandelt. 

8 

 

2. Die Jugendkammer hat die Grundlagen für die Verhängung von Ju-

gendstrafe – in der Tat zum Ausdruck gekommene schädliche Neigungen 

und die Schwere der Schuld der Angeklagten (§ 17 Abs. 2 JGG) – rechtsfeh-

9 
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lerfrei angenommen. Auch die Bemessung der – freilich hohen (§ 18 Abs. 1 

Satz 1 JGG) – Jugendstrafe hält revisionsgerichtlicher Prüfung noch stand. 

 

a) Nach § 18 Abs. 2 JGG ist die Jugendstrafe so zu bemessen, dass 

die erforderliche erzieherische Einwirkung möglich ist. Dies bedeutet aller-

dings nicht, dass die Erziehungswirksamkeit als einziger Gesichtspunkt bei 

der Strafzumessung heranzuziehen ist. Vielmehr sind daneben auch andere 

Strafzwecke, bei Kapitalverbrechen namentlich das Erfordernis gerechten 

Schuldausgleichs, zu beachten. Das Gewicht des Tatunrechts muss auch 

gegen die Folgen der Strafe für die weitere Entwicklung des Verurteilten ab-

gewogen werden. Erziehungsgedanke und Schuldausgleich stehen regel-

mäßig nicht im Widerspruch. Zumeist – und so auch hier – stehen sie mitein-

ander im Einklang, da die charakterliche Haltung und das Persönlichkeitsbild, 

wie sie in der Tat zum Ausdruck gekommen sind, nicht nur für das Erzie-

hungsbedürfnis, sondern auch für die Bewertung der Schuld von Bedeutung 

sind (vgl. BGH NStZ-RR 1996, 120; BGH, Urteil vom 23. Oktober 1997  

– 5 StR 486/97).  

10 

 

Das Landgericht hat hiernach rechtlich zutreffend erzieherischen Ge-

sichtspunkten den Vorrang vor dem Schuldausgleich eingeräumt (vgl. BGHR 

JGG § 17 Abs. 2 schädliche Neigungen 4 und Schwere der Schuld 1; § 18 

Abs. 2 Tatumstände 2; Eisenberg, JGG 13. Aufl. § 18 Rdn. 13, 22). 

11 

 

b) Nach der Urteilsbegründung ist die Angeklagte schon im strafun-

mündigen Alter mehrfach wegen Verdachts des Diebstahls und der Körper-

verletzung polizeilich in Erscheinung getreten. In den letzten fünf Monaten 

vor der Tat kam es zu einer vollständigen Schulverweigerung. Sie verbrachte 

„die Werktage meist zu Hause, schlief bis 10 oder 11 Uhr und beschäftigte 

sich dann etwa vier bis fünf Stunden täglich mit Computerspielen oder Inter-

netaktivitäten. In den frühen Abendstunden traf sie sich dann mit Bekann-

ten … Ebenso verliefen die Wochenenden, wobei es hier verstärkt zum Alko-

holkonsum kam.“ In den letzten beiden Monaten vor der Tat wurde sie vier-

12 
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mal in alkoholisiertem Zustand (Atemalkoholkonzentration zwischen 1,0 und 

1,56 ‰) von der Polizei aufgegriffen und nach Hause gebracht. Bemühungen 

des Jugendamtes, sie in verschiedene Präventionsprojekte zu integrieren, 

blieben ebenso erfolglos wie der Einsatz einer Familienhelferin. Nach der Tat 

befand sie sich zunächst für rund fünf Wochen in Untersuchungshaft. An-

schließend wurde sie nach § 71 Abs. 2 JGG in einer Einrichtung zur Unter-

suchungshaftvermeidung untergebracht, musste aber nach zwei Monaten, 

weil sie sich der pädagogischen Einzelbetreuung entzog und zunehmend die 

Regel- und Rahmenbedingungen verletzte, in einem Kinder- und Jugend-

heim untergebracht werden. Nachdem sie dort dreimal entwichen war, wurde 

sie erneut in Untersuchungshaft genommen. 

 

13 Die Jugendkammer ist dem psychiatrischen Sachverständigen darin 

gefolgt, dass bei der Angeklagten zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar kein 

krankhafter psychischer Zustand vorliege. Allerdings gebe es deutliche Merk-

male in der Persönlichkeit der Angeklagten, die, wenn nicht entsprechend 

konsequent und nachhaltig erzieherisch entgegengewirkt werde, die Entwick-

lung zu einer dissozialen Persönlichkeit befürchten ließen. Grenzen sowie 

die Notwendigkeit der Einhaltung gewisser Regeln und Normen seien ihr bis-

lang ebenso wenig vermittelt worden wie das Bestehen von Pflichten. Diese 

Erziehungsversäumnisse seien letztlich mitursächlich für die Tat. Die Ag-

gressionsschwelle sei bei der Angeklagten sehr niedrig. Prognostisch er-

schwerend seien auch die kaum wahrnehmbare Reue der Angeklagten und 

ihre emotionale Unberührtheit.  

 

Bei der Strafzumessung sind zugunsten der Angeklagten gewertet 

worden ihr umfassendes Geständnis, ihr Versuch, sich bei der Geschädigten 

zu entschuldigen, dass sie den Notruf abgesetzt und versucht hat, die Ge-

schädigte warm zu halten, erst 14 Jahre alt war und durch Alkohol ihre Steu-

erungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war. Straferschwerend wurden die 

erheblichen Verletzungen und die Demütigung der Geschädigten gewertet. 

14 
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Entscheidendes Gewicht hat die Jugendkammer dem erheblichen Er-

ziehungsbedarf beigemessen. Das Landgericht folgt der Einschätzung des 

psychiatrischen Sachverständigen, dass die Angeklagte in ein System von 

hoher Strukturierung und strikten Regeln überführt werden müsse. Sie benö-

tige daneben unbedingt psychotherapeutische Behandlung, um eine „Menta-

lisierung und ein Interesse an anderen Mitmenschen bei ihr zu initialisieren“ 

(UA S. 51). Dies alles könne auch mittelfristig nicht unter ambulanten oder 

Heimbedingungen erreicht werden. Nach Überzeugung der Jugendkammer 

bestehe – auch belegt durch die fehlende Bereitschaft der Angeklagten, sich 

den Bedingungen von zwei Einrichtungen zur Vermeidung von Untersu-

chungshaft zu unterwerfen – ein erheblicher langjähriger Erziehungsbedarf 

unter Jugendhaftbedingungen. Es werde bereits geraume Zeit in Anspruch 

nehmen, bis die Angeklagte begreife, dass sie an sich arbeiten müsse und 

Regeln einzuhalten habe. Erst wenn sie dazu bereit sei, könne mit der ei-

gentlichen Aufarbeitung ihrer Defizite begonnen werden. Auch müsse ein 

langfristiger Schulbesuch gewährleistet werden. 

15 

 

16 c) Der Senat entnimmt diesen Darlegungen eine noch ausreichende, 

den Anforderungen des § 54 JGG entsprechende Gesamtwürdigung der  

Angeklagten (vgl. BGH StV 1993, 531 [3 StR 591/92]; Schoreit in Die-

mer/Schoreit/Sonnen, JGG 5. Aufl. § 54 Rdn. 25; Brunner/Dölling, JGG 

11. Aufl. § 18 Rdn. 7a).  

 

Der Senat besorgt ferner nicht, dass in dem hier vorliegenden Fall der 

sogar zunächst nicht gegebenen Erziehungsfähigkeit der Angeklagten die 

festgesetzte hohe Jugendstrafe den Zeitraum sinnvoll anzuwendender päda-

gogischer Mittel des Jugendstrafvollzugs überschreiten könnte (vgl. BGH 

NStZ-RR 2008, 258, 259). 

17 

 

d) Die in der Tat deutlich gewordene Fehlentwicklung der Persönlich-

keit der Angeklagten begründet offensichtlich hohen Therapie- und damit 

einhergehend hohen Erziehungsbedarf. Der Jugendstrafvollzug wird gefor-

18 
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dert sein, wirksame therapeutische Maßnahmen zur Beeinflussung der Per-

sönlichkeit der Angeklagten zu finden und anzuwenden, um möglichst zeit-

nah die Voraussetzungen für eine Aussetzung nach § 88 Abs. 1 JGG zu 

schaffen. 

 

 

Brause               Raum               Schaal 
 

Schneider           Bellay 
 

 

 

 

 

 

 

 


	 
	URTEIL 
	G r ü n d e 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


